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Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Abwasserbeseitigungssatzung der 
Gemeinde Schwielowsee für den 

Ortsteil Geltow (BGSA) 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 2 und der §§ 3, 12 und 28 Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) sowie der §§ 64 
ff. des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2017 
(GVBl.I/17, [Nr. 28]) in Verbindung mit den §§ 4, 6 und 8 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 08], 
S.174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 
2019 (GVBl.I/19, [Nr. 36]) hat die Gemeindevertretung der Gemein-
de Schwielowsee in ihrer Sitzung am 13.12.2023 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

Abschnitt I - Allgemeines 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung beansprucht nur Geltung im Ortsteil Geltow der Ge-
meinde Schwielowsee. Der Geltungsbereich dieser Satzung ist in der 
als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Karte schwarz umrandet. 
 

§ 2 
Allgemeines 

( 1 ) 
Die Gemeinde Schwielowsee (nachfolgend „Gemeinde“ genannt) be-
treibt gemäß Ihrer Abwasserbeseitigungssatzung im Ortsteil Geltow 
eine leitungsgebundene Entwässerungsanlage als öffentliche Einrich-
tung. 
 
( 2 ) 
Gemäß § 20 der Entwässerungssatzung erhebt die Gemeinde nach 
Maßgabe dieser Satzung  

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der zen-
tralen öffentlichen Abwasseranlage einschließlich der Kosten für 
Grundstücksanschlüsse inklusive Übergabeschacht (Abwasser-
beiträge), 

 
b) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öf-

fentlichen Abwasseranlage (Abwassergebühren). 
 
 
Abschnitt II - Beiträge 
 

§ 3 
Grundsatz 

 
( 1 ) 
Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Abwasserge-
bühren oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung der Entwässe-
rungsanlage Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglich-
keit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen 
Vorteile. 
 
( 2 ) 
Der Abwasserbeitrag wird auch zur Deckung der Kosten des Grund-
stücksanschlusses (Anschlusskanal vom Hauptkanal einschließlich 
des Revisionsschachtes) erhoben. 
 
( 3 ) 
Für die Herstellung von weiteren Grundstücksanschlüssen auf Verlan-
gen der Grundstückseigentümer erhebt die Gemeinde einen Kostener-
satz in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten. Der Ersatzanspruch 
entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksanschlusses. 
Für den Kreis der Ersatzpflichtigen gilt § 20 entsprechend. Der Er-
satzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Kostenersatz-
bescheides fällig. 
 

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
( 1 ) 
Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Entwässe-
rungsanlage angeschlossen werden können. Diese Grundstücke müs-
sen 
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a) baulich oder sonstig genutzt werden oder 
b) über eine Festsetzung zur baulichen oder sonstigen Nutzung ver-

fügen (z.B. durch einen Bebauungsplan), so dass sie baulich oder 
sonstig genutzt werden dürfen oder 

c) nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 Baugesetz-
buch (BauGB), insofern keine bauliche oder sonstige Nutzung 
festgesetzt ist). 

 
( 2 ) 
Wird ein Grundstück an die Entwässerungsanlage tatsächlich ange-
schlossen (z.B. im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es 
der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 
nicht vorliegen. 
 
( 3 ) 
Grundstück in Sinne dieser Satzung sind die, eine wirtschaftliche Ein-
heit bildenden Flurstücke gleicher Eigentümer laut Grundbuch, die 
selbständig baulich oder sonstig genutzt werden dürfen und an die An-
lage angeschlossen werden kann (wirtschaftlicher Grundstücksbe-
griff). 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
( 1 ) 
Der Abwasserbeitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Brut-
togeschossfläche berechnet. Der Abwasserbeitrag wird als Summe er-
rechnet aus der Beitragsfläche (Abs. 2) multipliziert mit dem Bei-
tragssatz (§ 6 Abs. 1) und der Geschossfläche (Abs. 3 bis 9) multipli-
ziert mit dem Beitragssatz (§ 6 Abs. 2). 
 
( 2 ) 
Als Beitragsfläche gilt:  

 
a) für Grundstücke im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, 

auf die der Bebauungsplan die bauliche oder sonstige Nutzungs-
festsetzung bezieht; bei Grundstücken, die teilweise über die 
Grenzen des Bebauungsplanes hinausgehen und mit ihrer Restflä-
che innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 
Abs. 1 BauGB) oder innerhalb einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB (Innenbereich) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks; 
bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungsplanes in 
den Außenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Be-
bauungsplanes; 

 
b) für Grundstücke, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteils (§ 34 Abs. 1 BauGB) oder innerhalb des Geltungsbe-
reichs einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei 
Grundstücken, die über die Grenzen des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils bzw. einer solchen Satzung in den Außenbereich 
hinausreichen, die Fläche innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils bzw. innerhalb des Geltungsbereichs der Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB; 

 
In den Fällen der Punkte a) und b) ist bei darüber hinausgreifender 
baulicher oder sonstiger Nutzung des Grundstückes zusätzlich die 
Tiefe der übergreifenden Nutzung zu berücksichtigen. (Abschluss der 
Bebauung). Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbin-
dung zum Grundstück herstellen (bei Hammer- oder Hinterlieger-
grundstücken) oder sonstige Verkehrsflächen beinhalten, bleiben un-
berücksichtigt. 
 
c) bei Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücken, deren Grund-

stücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu 
einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen 

bzw. überdeckt sind (z.B. Schwimm- und Freibäder, Camping- und 
Festplätze, Dauerkleingärten), 75 % der Grundfläche; 

 
d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als 

Sportanlage, Kirche (betrifft nicht Anlagen oder Gebäude für 
kirchliche Zwecke) oder als Friedhof festgesetzt ist oder die 
innerhalb des unbeplanten Innenbereichs nach § 34 BauGB tat-
sächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Entwässe-
rungsanlage anzuschließenden Baulichkeiten (gemessen an den 
Außenmauern), dividiert durch die Grundflächenzahl 0,2, höch-
stens jedoch die tatsächliche Grundstücksfläche. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der 
Baulichkeit verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächen-
ergänzung auf dem Grundstück erfolgt. Sollte die so ermittelte 
Fläche im Einzelfall dem wirtschaftlichen Vorteil nicht entspre-
chen, ist die bevorteilte Grundstücksfläche vor Ort nach den tat-
sächlichen Gegebenheiten zu ermitteln. 

 
e) bei bebauten Grundstücken, die im Außenbereich (§ 35 BauGB) 

liegen und für die kein Bebauungsplan besteht, die Grundfläche 
der an die Entwässerungsanlage anzuschließenden Baulichkeiten 
(gemessen an den Außenmauern), dividiert durch die Grundflä-
chenzahl 0,2, höchstens jedoch die tatsächliche Grundstücksflä-
che. Terrassen o.ä. bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie 
über die Gebäudefluchtlinie herausragen. Die so ermittelte Fläche 
wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Bau-
lichkeit verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächen-
ergänzung auf dem Grundstück erfolgt. 

 
( 3 ) 
Die Geschossfläche im Sinne dieser Satzung bildet sich aus der Sum-
me der Bruttogeschossfläche (Absatz 4) und zusätzlich ggf. vorhan-
dener Nettogeschossfläche (Absatz 5).  
 
( 4 ) 
Bruttogeschossfläche im Sinne dieser Satzung ist die nach den 
Außenmaßen der auf dem Grundstück befindlichen Gebäude ermittel-
te Grundfläche multipliziert mit der Anzahl der Vollgeschosse. Balko-
ne sowie bauliche Nebenanlagen und Garagen bleiben bei der Ermitt-
lung unberücksichtigt.  
 
( 5 ) 
Sollte ein vorhandenes Geschoss nicht den Maßstab des Vollgeschos-
ses nach Absatz 6 erreichen (z.B. ein ausgebautes Dachgeschoss), so 
wird zur errechneten Bruttogeschossfläche des Gebäudes die Netto-
geschossfläche des entsprechenden Geschosses addiert. Nettoge-
schossfläche im Sinne dieser Satzung ist die Innenmaßfläche des nach 
Satz 1 zu bemessenden Geschosses abzüglich aller nicht begehbaren 
Flächen (Wände etc.), die eine lichte Höhe von mindestens 1,80 m er-
reichen. Nicht ausgebaute Flächen bleiben hiervon unberührt. 
 
( 6 ) 
Als Vollgeschoss im Sinne dieser Satzung gilt jedes oberirdische Ge-
schoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die 
Geländeoberkante hinausragt und das über zwei Drittel Ihrer Grund-
fläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Nicht  
zu Wohnzwecken ausgebaute Dachgeschosse bleiben hiervon unbe-
rührt. 
 
( 7 ) 
Bei bebauten und unbebauten Grundstücken im beplanten Innenbe-
reich wird die nach dem Bebauungsplan zulässige Geschossfläche zu 
Grunde gelegt. Bei bebauten sowie bei unbebauten Grundstücken im 
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unbeplanten Innenbereich wird die Geschossfläche nach der in der nä-
heren Umgebung vorhandenen Geschossfläche ermittelt.  
 
( 8 ) 
Grundstücke, die lediglich mit Ferienhäusern, Wochenendhäusern 
oder Bungalows bebaut sind, wird die Geschossfläche nach Absatz 7 
ermittelt. Ferienhäuser, Wochenendhäuser oder Bungalows sind Bau-
lichkeiten deren Geschossfläche die Größe von 60 m² nicht über-
schreitet. Dies gilt nicht für im Außenbereich gelegene Grundstücke, 
die lediglich mit Ferienhäusern, Wochenendhäusern oder Bungalows 
bebaubar sind. 
 
( 9 ) 
Für Kirchengebäude (betrifft nicht sonstige Anlagen oder Gebäude für 
kirchliche Zwecke) wird die Hälfte der tatsächlichen Bruttogeschoss-
fläche angerechnet. 
 

§ 6 
Beitragssatz für die Herstellung der zentralen Abwasseranlage 

 
( 1 ) 
Der Beitragssatz für die nach § 5 Abs.2 ermittelte Beitragsfläche be-
trägt 1,02 EUR/m². 
 
( 2 ) 
Der Beitragssatz für die nach § 5 Abs. 3 bis 9 ermittelte Geschossflä-
che beträgt 25,05 EUR/m². 
 
( 3 ) 
Die in Absatz 1 und 2 festgestellten Beitragssätze gelten für die Her-
stellung der zentralen Abwasseranlage. 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
( 1 ) 
Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche 
Entwässerungsanlage angeschlossen werden kann, frühestens jedoch 
mit Inkrafttreten einer rechtswirksamen Abwasser- und Kanalan-
schlussbeitragssatzung. 
 
( 2 ) 
Im Falle des § 4 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. 

§ 8 
Vorausleistung 

 
Sobald mit der Durchführung der Baumaßnahmen im entsprechenden 
Straßenabschnitt der Entwässerungsanlage begonnen wird, kann die 
Gemeinde eine Vorausleistung in Höhe von 70 % des voraussichtlich 
entstehenden Abwasserbeitrages erheben. 
 

§ 9 
Fälligkeit 

 
Die Vorausleistung und der Beitrag werden einen Monat nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 

 
§ 10 

Ablösung durch Vertrag 
 

In den Fällen, in denen eine sachliche Beitragspflicht noch nicht ent-
standen ist, kann die Ablösung des Beitrages unter Anwendung des je-
weiligen Beitragsmaßstabes nach den Regelungen des § 5 und des 
Beitragssatzes nach § 6 dieser Satzung durch Vertrag vereinbart wer-
den. Die Fälligkeit richtet sich nach den im Vertrag getroffenen Rege-
lungen. Durch die Zahlung des Ablösungsbetrages gilt die Beitrags-
pflicht als abgegolten. 

§ 11 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall unbil-
lige Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge gemäß den Rege-
lungen des § 12 KAG in Verbindung mit den §§ 163, 222 und 227 der 
Abgabenordnung nach den Prüfungen der jeweiligen Voraussetzun-
gen in diesen Regelungen abweichend festgesetzt werden. 
 
 
Abschnitt III - Abwassergebühren 
 

§ 12 
Grundsatz 

 
( 1 ) 
Für die Fortleitung und Behandlung des eingeleiteten Abwassers in 
die zentrale Entwässerungsanlage erhebt die Gemeinde nach Maßga-
be dieser Satzung eine Abwassergebühr. Sie wird als Benutzungsge-
bühr für die Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Entwässe-
rungsanlage angeschlossen sind und entsprechend der Abwasserbe-
seitigungssatzung in diese einleiten. 
 
( 2 ) 
Die Gemeinde beauftragt mit der Betriebsführung die Energie und 
Wasser Potsdam GmbH. 
 

§ 13 
Gebührenmaßstab 

 
Die Abwassergebühr wird nach der Schmutzwassermenge berechnet, 
die in die öffentliche Entwässerungsanlage eingeleitet wird. Die Be-
rechnungseinheit ist ein Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 
 

§ 14 
Ermittlung der Schmutzwassermenge 

 
( 1 ) 
Als der öffentlichen Entwässerungsanlage zugeführte Schmutzwas-
sermenge gilt: 
a) die aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung dem 

Grundstück zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Was-
sermenge, 

b) die aus einer privaten Wasserversorgungseinrichtung dem Grund-
stück zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

c) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst 
zugeführte Wassermenge. 

 
( 2 ) 
Die Wassermenge nach Abs. 1 Buchstabe b) und c) hat der Gebühren-
pflichtige der Gemeinde nach Ablauf des Bemessungszeitraums von 
einem Kalenderjahr innerhalb der nachfolgenden zwei Monate nach-
zuweisen. Der Nachweis ist vom Gebührenpflichtigen durch einen 
dem Stand der Technik entsprechenden, geeichten Wasserzähler zu 
führen, den dieser auf seine Kosten einbauen muss. In Ausnahmefäl-
len kann die Gemeinde auf den Nachweis durch einen Wasserzähler 
verzichten, wenn er gleichwertig - etwa durch ein Gutachten eines öf-
fentlich bestellten Sachverständigen – auf andere Weise durch den 
Gebührenpflichtigen geführt werden kann. 
 
( 3 ) 
Wird der Nachweis nicht oder nicht ordnungsgemäß innerhalb der 
vorgenannten Frist vom Gebührenpflichtigen geführt, ist die Gemein-
de berechtigt, die Zahl der Kubikmeter Schmutzwasser zu schätzen. 
Gleiches gilt, wenn eine für die Ermittlung der Schmutzwassermenge 
maßgebliche Messvorrichtung die Wassermenge nicht zutreffend an-
gibt bzw. fehlerhaft arbeitet oder eine von der Wasserversorgungsein-
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richtung ermittelte Wassermenge gemäß Abs. 1 Buchstabe a) nicht 
vorliegt. Es ist dann von einer durchschnittlichen Einleitung von 3 m³ 
pro Person pro Monat auszugehen. Besteht berechtigte Annahme, 
dass die Einleitung von Abwasser in einem höheren Maß erfolgt, so ist 
nach höherer Schätzung vorzugehen. 
 
( 4 ) 
Die Wassermenge, die nachweislich nicht in die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt ist, wird auf Antrag des 
Gebührenpflichtigen bei der sich gemäß Absatz 1 ergebenden Abwas-
sermenge abgesetzt. Der Antrag ist bis zum Ende des Abrechnungs-
zeitraumes bei der Gemeinde einzureichen. Er gilt auch für die Folge-
jahre, längstens jedoch bis zum Ablauf der Eichfrist. Für die Führung 
des Nachweises gelten die Absätze 2 und 3 sinngemäß. 
 
( 5 ) 
Die erforderliche Wasserzähleranlage nach Absatz 4 ist nach Geneh-
migung durch die Gemeinde vom Antragsteller durch ein zugelasse-
nes Installateurunternehmen herzustellen. Die Kosten trägt der An-
tragsteller. Der Wasserzähler bedarf einer gesonderten Abnahme 
durch die Gemeinde und findet erst nach dieser Abnahme Berücksich-
tigung in der Gebührenberechnung. Je Gebührenpflichtigen ist nur ei-
ne Zähleranlage zulässig. Ausnahmen können in begründeten Einzel-
fällen zugelassen werden.  
 

§ 15 
Höhe der Abwassergebühr 

 
Die Gebühr für Schmutzwasser, welches im Sinne der Abwasserbesei-
tigungssatzung der zentralen Entwässerungsanlage zugeführt wird, 
beträgt für jeden vollen Kubikmeter 4,15 EUR.  
 

§ 16 
Erhebungszeitraum 

 
( 1 ) 
Die Gebühr für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung wird 
jährlich erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 
( 2 ) 
Soweit die Gebühr nach den durch Wassermesser ermittelten Wasser-
mengen erhoben wird, gilt die Ableseperiode für den Wasserver-
brauch als Erhebungszeitraum. 
 

§ 17 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
( 1 ) 
Eine Veranlagung zu den Gebühren erfolgt mittels Bescheid durch die 
Gemeinde. Die Gebühren sind innerhalb von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe des Bescheides an die im Bescheid angegebene Stelle zu 
zahlen. 
 
( 2 ) 
Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes für die leitungsmäßige 
Abwasserbeseitigung festzusetzende Gebühr sind Abschlagszahlun-
gen zu leisten. Die Abschlagszahlungen werden alle zwei Monate, 
erstmals in dem nächsten Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides, und zwar jeweils am 15. des Monats fällig. Die Höhe der 
Abschlagszahlungen wird von der Gemeinde durch Bescheid unter 
Berücksichtigung der Gebührenschuld des Vorjahres festgesetzt. 
 
Geht der Gebührenbescheid erst nach dem Fälligkeitstermin zu, wird 
der auf den jeweiligen Fälligkeitstermin entfallende Betrag 14 Tage 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 

( 3 ) 
Entsteht die Gebührenpflicht für die leitungsmäßige Abwasserbeseiti-
gung erstmalig im Laufe des Kalenderjahres, so wird der Abschlags-
zahlung diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, die sich aufgrund 
der Berechnung nach den §§ 14 und 15 für den ersten Monat als Ge-
bührenschuld errechnet. Der Gebührenpflichtige ist zur Mitwirkung 
bei der Erstellung der Berechnung verpflichtet. Insbesondere hat er 
auf Verlangen der Gemeinde die erforderlichen Angaben zu machen. 
 
( 4 ) 
Kann die Höhe der Abschlagszahlungen nicht gemäß Absatz 2 und 3 
ermittelt werden, wird die Höhe gemäß § 14 Abs. 3 geschätzt und dem 
Bescheid über die Höhe der Abschlagszahlungen zugrunde gelegt. 
 

§ 18 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
( 1 ) 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale 
Entwässerungsanlage angeschlossen ist und der zentralen Entwässe-
rungsanlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie er-
lischt, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zu-
führung von Abwasser dauerhaft endet. 
 
( 2 ) 
Bei Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit 
Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neu-
en Verpflichteten über. Wenn der bisherige Verpflichtete die Mittei-
lung hierüber versäumt, so haftet er für die Gebühren, die aus dem 
Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde anfallen, 
neben dem neuen Verpflichteten. 
 

§ 19 
Anzeigepflicht 

 
( 1 ) 
Jeder Wechsel der Rechts- und Nutzungsverhältnisse am Grundstück 
mit Auswirkung auf die Gebührenpflicht ist der Gemeinde sowohl 
von dem alten als auch von dem neuen Gebührenpflichtigen innerhalb 
eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 
( 2 ) 
Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Gebühren beeinflussen, so hat der Gebührenpflichtige dies unverzüg-
lich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung be-
steht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder be-
seitigt werden, bevor sie in Betrieb oder außer Betrieb genommen 
werden. 
 
( 3 ) 
Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwasser-
menge um mehr als 50 % der Abwassermenge des Vorjahres erhöht 
oder ermäßigt, so hat der Gebührenpflichtige dies der Gemeinde an-
zuzeigen. 
 
 
Abschnitt IV – Gemeinsame Vorschriften 

 
§ 20 

Abgabenpflichtiger 
 

( 1 )  
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Zugehens des Beitragsbe-
scheides Eigentümer des Grundstückes ist. Gebührenpflichtig ist, wer 
im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der zentralen Entwässerungsanla-
ge Eigentümer des Grundstücks ist. 
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( 2 )  
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stel-
le des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
 
( 3 )  
Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an 
die Stelle des Eigentümers. Beitragspflichtige Nutzer sind die in § 9 
des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21. September 1994 
(BGBl. I S 2457) genannten natürlichen und juristischen Personen des 
privaten und des öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Per-
sonenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Bei-
tragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts 
oder den Ankauf des Grundstückes gemäß den §§ 15 und 16 des Sa-
chenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausübt und gegen den Nutzer 
keine dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und 
Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls bleibt die 
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt. 
 
( 4 )  
Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitrags-
pflichtig. 
 
( 5 ) 
Mehrere Beitrags- bzw. Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuld-
ner. 

 
§ 21 

Auskunfts- und Duldungspflicht 
 
( 1 ) 
Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen sowie Ihre Vertreter haben der 
Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhe-
bung der Beiträge und Gebühren erforderlich ist. Sie haben zu dulden, 
dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Be-
messungsgrundlage festzustellen und zu überprüfen. 
 
( 2 ) 
Die Gebührenpflichtigen haben zu dulden, dass sich die Gemeinde 
zur Feststellung der Abwassermengen Verbrauchsdaten vom Wasser-
versorger mitteilen bzw. über Datenträger übermitteln lässt. 
 

§ 22 
Datenschutz 

 
Zur Erfüllung der Aufgaben aus dieser Satzung ist die Verarbeitung 
personen- und grundstücksbezogener Daten erforderlich und unter 
Beachtung des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes zulässig. 

 
§ 23 

Ordnungswidrigkeiten 
( 1 ) 
Ordnungswidrig gemäß § 15 Abs. 2b) KAG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
1. entgegen § 21 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig erteilt, 
2. entgegen § 19 seinen Anzeigepflichten nicht, nicht richtig oder 

nicht rechtzeitig nachkommt. 
 
( 2 ) 
Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von mindestens 
5,00 EUR bis höchstens 5.000,00 EUR geahndet werden. 
 

§ 24 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung der 
Gemeinde Geltow (BGSA) vom 15.12.2021 außer Kraft. 
 
 
Schwielowsee, den 14.12.2023 
 
gez. K. Hoppe 
Bürgermeisterin  
der Gemeinde Schwielowsee

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
  
Vorstehende Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseiti-
gungssatzung der Gemeinde Schwielowsee für den Ortsteil Geltow 
(BGSA) wird hiermit auf der Grundlage des §  3  Abs.  3 Satz 2 der 
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (GVBl.  I S. 286), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 
(GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) in Verbindung mit der Bekanntmachungs-
verordnung des Landes Brandenburg (BekanntmV) vom 01.12.2000 
GVBl. II S. 435), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Januar 
2022 (GVBl.II/22, [Nr. 2]) bekanntgemacht.  
  
  
Schwielowsee, den 14.12.2023 
  
gez: K. Hoppe  
Bürgermeisterin  
der Gemeinde Schwielowsee



6

Anlage 1: Karte
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Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Abwasserbeseitigungssatzung 

der Gemeinde Schwielowsee für den 
Ortsteil Caputh (BGSA) 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 2 und der §§ 3, 12 und 28 Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) sowie der §§ 64 
ff. des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2017 
(GVBl.I/17, [Nr. 28]) in Verbindung mit den §§ 4, 6 und 8 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 08], 
S.174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 
2019 (GVBl.I/19, [Nr. 36]) hat die Gemeindevertretung der Gemein-
de Schwielowsee in ihrer Sitzung am 13.12.2023 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 
Abschnitt I - Allgemeines 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

Diese Satzung beansprucht nur Geltung im Ortsteil Caputh der Ge-
meinde Schwielowsee. Der Geltungsbereich dieser Satzung ist in der 
als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Karte schwarz umrandet. 
 

§ 2 
Allgemeines 

( 1 ) 
Die Gemeinde Schwielowsee (nachfolgend „Gemeinde“ genannt) be-
treibt gemäß Ihrer Abwasserbeseitigungssatzung im Ortsteil Caputh eine 
leitungsgebundene Entwässerungsanlage als öffentliche Einrichtung. 
 
( 2 ) 
Gemäß § 20 der Entwässerungssatzung erhebt die Gemeinde, nach 
Maßgabe dieser Satzung 
 
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der zen-

tralen öffentlichen Abwasseranlage, einschließlich der Kosten für 
Grundstücksanschlüsse inklusive Übergabeschacht (Abwasser-
beiträge), 

 
b) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öf-

fentlichen Abwasseranlage (Abwassergebühren). 
 

 
Abschnitt II - Beiträge 

 
§ 3 

Grundsatz 
( 1 ) 
Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Abwassergebüh-
ren oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaf-
fung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung der Entwässerungsan-
lage, Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der In-
anspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile. 
 
( 2 ) 
Der Abwasserbeitrag wird auch zur Deckung der Kosten des Grund-
stücksanschlusses (Anschlusskanal vom Hauptkanal, einschließlich 
des Revisionsschachtes) erhoben. 

( 3 ) 
Für die Herstellung von weiteren Grundstücksanschlüssen auf Verlan-
gen der Grundstückseigentümer erhebt die Gemeinde einen Kostener-
satz in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten. Der Ersatzanspruch 
entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksanschlusses. 
Für den Kreis der Ersatzpflichtigen gilt § 20 entsprechend. Der Er-
satzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Kostenersatz-
bescheides fällig. 
 

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
( 1 ) 
Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Entwässe-
rungsanlage angeschlossen werden können. Diese Grundstücke müs-
sen: 
 
a) baulich oder sonstig genutzt werden oder 
b) über eine Festsetzung zur baulichen oder sonstigen Nutzung ver-

fügen (z.B. durch einen Bebauungsplan), so dass sie baulich oder 
sonstig genutzt werden dürfen oder 

c) nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen (z.B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 Baugesetz-
buch (BauGB), insofern keine bauliche oder sonstige Nutzung 
festgesetzt ist). 

 
( 2 ) 
Wird ein Grundstück an die Entwässerungsanlage tatsächlich ange-
schlossen (z.B. im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es 
der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 
nicht vorliegen. 
 
( 3 ) 
Grundstücke in Sinne dieser Satzung sind die, eine wirtschaftliche 
Einheit bildenden Flurstücke gleicher Eigentümer laut Grundbuch, 
die selbständig baulich oder sonstig genutzt werden dürfen und an die 
Anlage angeschlossen werden können (wirtschaftlicher Grundstücks-
begriff). 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
( 1 ) 
Der Abwasserbeitrag wird als Flächenbeitrag berechnet, der das Maß 
der baulichen oder sonstigen Nutzung des Grundstücks berücksich-
tigt. Der Abwasserbeitrag wird errechnet aus Beitragsfläche (Abs. 2) 
multipliziert mit dem Nutzungsfaktor (Abs. 3) und multipliziert mit 
dem Beitragssatz (§ 6). 
 
( 2 ) 
Als Beitragsfläche gilt: 
 
a) für Grundstücke im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, 

auf die der Bebauungsplan die bauliche oder sonstige Nutzungs-
festsetzung bezieht; bei Grundstücken, die teilweise über die 
Grenzen des Bebauungsplanes hinausgehen und mit ihrer Restflä-
che innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 
Abs. 1 BauGB) oder innerhalb des Geltungsbereichs einer Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks; bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Be-
bauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die Fläche im 
Bereich des Bebauungsplanes; 

 
b) für Grundstücke, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteils (§ 34 Abs. 1 BauGB) oder innerhalb des Geltungsbe-
reichs einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei 



c) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse nur die 
zulässige Höhe der baulichen Anlagen aus, gilt als Zahl der zuläs-
sigen Vollgeschosse 

 
aa) in Gewerbe-, Industrie-und Sondergebieten im Sinne von § 11 

Absatz 3 BauNVO die zulässige Höhe der baulichen Anlagen 
geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf die nächste volle 
Zahl abgerundet werden, 

 
bb) in allen anderen Baugebieten die zulässige Höhe der bau-

lichen Anlagen, geteilt durch 2,3, wobei Bruchzahlen auf die 
nächste volle Zahl abgerundet werden. 

 
d) Weist der Bebauungsplan nur eine Grundflächenzahl (GRZ) und 

eine Geschossflächenzahl (GFZ) aus, so gilt als Zahl der zulässi-
gen Vollgeschosse die Geschossflächenzahl (GFZ) geteilt durch 
die Grundflächenzahl (GRZ), wobei Bruchzahlen auf die nächste 
volle Zahl abgerundet werden. 

 
e) Weist der Bebauungsplan nur eine zulässige Grundfläche (GR) 

und eine Geschossflächenzahl (GFZ) aus, so gilt als Zahl der zu-
lässigen Vollgeschosse die Geschossflächenzahl (GFZ) geteilt 
durch den Quotienten aus der zulässigen Grundfläche (GR) und 
der anrechenbaren Fläche des Baugrundstücks i.S.d. § 19 Abs. 3 
BauNVO, wobei Bruchzahlen auf die nächste volle Zahl abgerun-
det werden. 

 
f) Weist der Bebauungsplan nur eine Geschossflächenzahl (GFZ) 

aus, bestimmt sich die Zahl der zulässigen Vollgeschosse aus 
dem Produkt der Geschossflächenzahl und der anrechenbaren 
Fläche des Baugrundstücks i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO, geteilt 
durch die festgesetzten Gebäudeaußenmaße (Länge x Breite), 
wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle Zahl abgerundet 
werden. 

 
g) Ergibt sich aufgrund der Rundungsvorschrift nach lit. b) bis f) ein 

Wert von kleiner als 1, gilt als Zahl der zulässigen Vollgeschosse 
mindestens ein Vollgeschoss. 

 
h) Weist der Bebauungsplan nur eine Grundflächenzahl (GRZ) oder 

eine zulässige Grundfläche (GR) aus, gilt – soweit der Bebau-
ungsplan keine sonstigen Festsetzungen zur zulässigen Höhe der 
Baulichkeiten aufweist – die Zahl von einem Vollgeschoss. Über-
steigt die Zahl der in der näheren Umgebung vorhandenen Vollge-
schosse die Zahl von einem Vollgeschoss, gilt die Zahl der in der 
näheren Umgebung vorhandenen Vollgeschosse. 

 
i) Bei Grundstücken,  
 

aa) für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder 
mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist, sowie  

 
bb) für die durch Planfeststellung oder einen der Planfeststellung 

ähnlichen Verwaltungsakt eine der baulichen Nutzung ver-
gleichbare Nutzung zugelassen ist,  

 
wird die Zahl von einem Vollgeschoss angesetzt. 

 
( 5 ) 
Bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht, die aber inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen (§ 34 BauGB) 
und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan weder die Zahl der 
zulässigen Vollgeschosse, noch die Baumassenzahl, die Grundflä-
chenzahl, die Geschossflächenzahl, die Geschossfläche, die zulässige 
Höhe der baulichen Anlagen, noch eine sonstige Nutzung ohne oder 
mit nur untergeordneter Bebauung festsetzt, ist für die Ermittlung der 
Zahl der zulässigen Vollgeschosse maßgebend. 
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Grundstücken, die über die Grenzen des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils bzw. einer solchen Satzung in den Außenbereich 
hinausreichen, die Fläche innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils bzw. innerhalb des Geltungsbereichs der Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB;  

 
In den Fällen der Punkte a) und b) ist bei darüber hinausgreifender 
baulicher oder sonstiger Nutzung des Grundstückes, zusätzlich die 
Tiefe der übergreifenden Nutzung zu berücksichtigen (Abschluss der 
Bebauung). Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbin-
dung zum Grundstück herstellen (bei Hammergrundstücken) oder 
Verkehrsflächen als Zuwegung für Hinterlieger beinhalten, bleiben 
unberücksichtigt. 
 
c) bei Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücken, deren Grund-

stücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu 
einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen 
bzw. überdeckt sind (z.B. Schwimm- und Freibäder, Camping- und 
Festplätze, Dauerkleingärten), 75 % der Grundfläche; 

 
d) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als 

Sportanlage, Kirche (betrifft nicht Anlagen oder Gebäude für 
kirchliche Zwecke) oder als Friedhof festgesetzt ist oder die 
innerhalb des unbeplanten Innenbereichs nach § 34 BauGB tat-
sächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Entwässe-
rungsanlage anzuschließenden Baulichkeiten (gemessen an den 
Außenmauern), dividiert durch die Grundflächenzahl 0,2, höch-
stens jedoch die tatsächliche Grundstücksfläche. Die so ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der 
Baulichkeit verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächen-
ergänzung auf dem Grundstück erfolgt. Sollte die so ermittelte 
Fläche im Einzelfall dem wirtschaftlichen Vorteil nicht entspre-
chen, ist die bevorteilte Grundstücksfläche vor Ort nach den tat-
sächlichen Gegebenheiten zu ermitteln. 

 
e) bei bebauten Grundstücken, die im Außenbereich (§ 35 BauGB) 

liegen und für die kein Bebauungsplan besteht, die Grundfläche 
der an die Entwässerungsanlage anzuschließenden Baulichkeiten 
(gemessen an den Außenmauern), dividiert durch die Grundflä-
chenzahl 0,2, höchstens jedoch die tatsächliche Grundstücksflä-
che. Terrassen o.ä. bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie 
über die Gebäudefluchtlinie herausragen. Die so ermittelte Fläche 
wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Bau-
lichkeit verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächen-
ergänzung auf dem Grundstück erfolgt. 

 
( 3 ) 
Die ermittelte Beitragsfläche wird entsprechend der Ausnutzbarkeit 
mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht. Der Nutzungsfaktor beträgt 
bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss 0,5 und erhöht sich je 
weiteres Vollgeschoss um 0,25. 
 
( 4 ) 
Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse wird im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans wie folgt ermittelt:  
 
a) Als Zahl der zulässigen Vollgeschosse gilt die im Bebauungsplan 

festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse.  
 
b) Weist der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl (BMZ) aus, so 

gilt als Zahl der zulässigen Vollgeschosse die Baumassenzahl ge-
teilt durch 3,5. Bruchzahlen werden auf die nächste volle Zahl ab-
gerundet.  
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a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
Vollgeschosse, mindestens jedoch die Zahl der nach Maßgabe von 
§ 34 BauGB baurechtlich zulässigen Vollgeschosse, 

 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl von ei-

nem Vollgeschoss, mindestens aber die Zahl der nach Maßgabe 
von § 34 BauGB baurechtlich zulässigen Vollgeschosse, 

 
c) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber 

gewerblich genutzt werden und genutzt werden können, wird ein 
Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

 
( 6 ) 
Ist tatsächlich eine höhere als die nach Maßgabe der Absätze 4 oder 5 
ermittelte Zahl der Vollgeschosse vorhanden oder genehmigt, so ist 
diese zugrunde zu legen. Sind auf einem Grundstück bauliche Anla-
gen mit unterschiedlicher Vollgeschosszahl vorhanden, ist die höchste 
Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 
 
( 7 ) 
Bei Grundstücken, die in einer der baulichen und sonstigen Nutzung 
vergleichbaren Weise genutzt werden können (z.B. Friedhöfe, Sport-
anlagen, Camping- und Festplätze, Schwimm- und Freibäder, Stell-
plätze, Dauerkleingärten) oder untergeordnet bebaut bzw. genutzt 
werden können und bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude 
bebaut sind, wird ein Vollgeschoss angerechnet. 
 
( 8 ) 
Bei Grundstücken, die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, wird 
die Zahl der genehmigten Vollgeschosse angerechnet. Weist das 
Grundstück keine genehmigte Bebauung auf oder überschreitet die 
vorhandene Bebauung die genehmigte Bebauung, ist die Zahl der 
Vollgeschosse der vorhandenen Bebauung maßgeblich. 
 
( 9 ) 
Als Vollgeschoss im Sinne dieser Satzung gilt jedes oberirdische Ge-
schoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die 
Geländeoberkante hinausragt und das über zwei Drittel Ihrer Grund-
fläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Nicht zu 
Wohnzwecken ausgebaute Dachgeschosse bleiben hiervon unberührt. 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 
Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen Abwasseranlage 
beträgt 7,93 EUR/m² der nach § 5 ermittelten und modifizierten Ver-
anlagungsfläche. 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
( 1 ) 
Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche 
Entwässerungsanlage angeschlossen werden kann, frühestens jedoch 
mit Inkrafttreten einer rechtswirksamen Abwasser- und Kanalan-
schlussbeitragssatzung. 
 
( 2 ) 
Im Falle des § 4 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. 
 

§ 8 
Vorausleistung 

 
Sobald mit der Durchführung der Baumaßnahmen im entsprechenden 
Straßenabschnitt der Entwässerungsanlage begonnen wird, kann die 
Gemeinde eine Vorausleistung in Höhe von 70 % des voraussichtlich 
entstehenden Abwasserbeitrages erheben. 

§ 9 
Fälligkeit 

 
Die Vorausleistung und der Beitrag werden einen Monat nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 10 
Ablösung durch Vertrag 

 
In den Fällen, in denen eine sachliche Beitragspflicht noch nicht ent-
standen ist, kann die Ablösung des Beitrages unter Anwendung des je-
weiligen Beitragsmaßstabes nach den Regelungen des § 5 und des 
Beitragssatzes nach § 6 dieser Satzung durch Vertrag vereinbart wer-
den. Die Fälligkeit richtet sich nach den im Vertrag getroffenen Rege-
lungen. Durch die Zahlung des Ablösungsbetrages gilt die Beitrags-
pflicht als abgegolten. 
 

§ 11 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall unbil-
lige Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge, gemäß den Rege-
lungen des § 12 KAG in Verbindung mit den §§ 163, 222 und 227 der 
Abgabenordnung, nach den Prüfungen der jeweiligen Voraussetzun-
gen in diesen Regelungen, abweichend festgesetzt werden. 
 
 
Abschnitt III – Abwassergebühren 
 

§ 12 
Grundsatz 

 
( 1 ) 
Für die Fortleitung und Behandlung des eingeleiteten Abwassers in 
die zentrale Entwässerungsanlage erhebt die Gemeinde nach Maßga-
be dieser Satzung eine Abwassergebühr. Sie wird als Benutzungsge-
bühr für die Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Entwässe-
rungsanlage angeschlossen sind und entsprechend der Abwasserbe-
seitigungssatzung in diese einleiten. 
 
( 2 ) 
Die Gemeinde beauftragt mit der Betriebsführung die Energie und 
Wasser Potsdam GmbH. 
 

§ 13 
Gebührenmaßstab 

 
Die Abwassergebühr wird nach der Schmutzwassermenge berechnet, 
die in die öffentliche Entwässerungsanlage eingeleitet wird. Die Be-
rechnungseinheit ist ein Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 

 
§ 14 

Ermittlung der Schmutzwassermenge 
 

( 1 ) 
Als der öffentlichen Entwässerungsanlage zugeführte Schmutzwas-
sermenge gilt: 
 
a) die aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung dem 

Grundstück zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Was-
sermenge, 

b) die aus einer privaten Wasserversorgungseinrichtung dem Grund-
stück zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermen-
ge, 

c) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst 
zugeführte Wassermenge. 

 



( 2 ) 
Die Wassermenge nach Abs. 1 Buchstabe b) und c) hat der Gebühren-
pflichtige der Gemeinde nach Ablauf des Bemessungszeitraums von 
einem Kalenderjahr innerhalb der nachfolgenden zwei Monate nach-
zuweisen. Der Nachweis ist vom Gebührenpflichtigen durch einen 
dem Stand der Technik entsprechenden, geeichten Wasserzähler zu 
führen, den dieser auf seine Kosten einbauen muss. In Ausnahmefäl-
len kann die Gemeinde auf den Nachweis durch einen Wasserzähler 
verzichten, wenn er gleichwertig - etwa durch ein Gutachten eines öf-
fentlich bestellten Sachverständigen – auf andere Weise durch den 
Gebührenpflichtigen geführt werden kann.  
( 3 ) 
Wird der Nachweis nicht oder nicht ordnungsgemäß innerhalb der 
vorgenannten Frist vom Gebührenpflichtigen geführt, ist die Gemein-
de berechtigt, die Zahl der Kubikmeter Schmutzwasser zu schätzen. 
Gleiches gilt, wenn eine für die Ermittlung der Schmutzwassermenge 
maßgebliche Messvorrichtung die Wassermenge nicht zutreffend an-
gibt bzw. fehlerhaft arbeitet oder eine von der Wasserversorgungsein-
richtung ermittelte Wassermenge, gemäß Abs. 1 Buchstabe a) nicht 
vorliegt. Es ist dann von einer durchschnittlichen Einleitung von 3 m³ 
pro Person pro Monat auszugehen. Besteht berechtigte Annahme, 
dass die Einleitung von Abwasser in einem höheren Maß erfolgt, so 
ist nach höherer Schätzung vorzugehen.  
( 4 ) 
Die Wassermenge, die nachweislich nicht in die zentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt ist, wird auf Antrag des 
Gebührenpflichtigen bei der sich, gemäß Absatz 1 ergebenden Ab-
wassermenge abgesetzt. Der Antrag ist bis zum Ende des Abrech-
nungszeitraumes bei der Gemeinde einzureichen. Er gilt auch für die 
Folgejahre, längstens jedoch bis zum Ablauf der Eichfrist. Für die 
Führung des Nachweises gelten die Absätze 2 und 3 sinngemäß. 
 
( 5 ) 
Die erforderliche Wasserzähleranlage nach Absatz 4, ist nach Genehmi-
gung durch die Gemeinde vom Antragsteller durch ein zugelassenes In-
stallateurunternehmen herzustellen. Die Kosten trägt der Antragsteller. 
Der Wasserzähler bedarf einer gesonderten Abnahme durch die Gemein-
de und findet erst nach dieser Abnahme Berücksichtigung in der Gebüh-
renberechnung. Je Gebührenpflichtigen ist nur eine Zähleranlage zuläs-
sig. Ausnahmen können in begründeten Einzelfällen zugelassen werden. 
 

§ 15 
Höhe der Abwassergebühr 

 
Die Gebühr für Schmutzwasser, welches im Sinne der Abwasserbe-
seitigungssatzung der zentralen Entwässerungsanlage zugeführt wird, 
beträgt für jeden vollen Kubikmeter 3,72 EUR. 
 

§ 16 
Erhebungszeitraum  

( 1 ) 
Die Gebühr für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung wird 
jährlich erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 
( 2 ) 
Soweit die Gebühr nach den durch Wassermesser ermittelten Wasser-
mengen erhoben wird, gilt die Ableseperiode für den Wasserver-
brauch als Erhebungszeitraum.  

§ 17 
Veranlagung und Fälligkeit 

( 1 ) 
Eine Veranlagung zu den Gebühren erfolgt mittels Bescheid durch die 
Gemeinde. Die Gebühren sind innerhalb von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe des Bescheides an die im Bescheid angegebene Stelle zu 
zahlen. 

( 2 ) 
Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes für die leitungsmäßige 
Abwasserbeseitigung festzusetzende Gebühr, sind Abschlagszahlun-
gen zu leisten. Die Abschlagszahlungen werden alle zwei Monate, 
erstmals in dem nächsten Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides, und zwar jeweils am 15. des Monats fällig. Die Höhe der 
Abschlagszahlungen wird von der Gemeinde durch Bescheid unter 
Berücksichtigung der Gebührenschuld des Vorjahres festgesetzt. Geht 
der Gebührenbescheid erst nach dem Fälligkeitstermin zu, wird der 
auf den jeweiligen Fälligkeitstermin entfallende Betrag 14 Tage nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
( 3 ) 
Entsteht die Gebührenpflicht für die leitungsmäßige Abwasserbeseiti-
gung erstmalig im Laufe des Kalenderjahres, so wird der Abschlags-
zahlung diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, die sich aufgrund 
der Berechnung nach den §§ 14 und 15 für den ersten Monat als Ge-
bührenschuld errechnet. Der Gebührenpflichtige ist zur Mitwirkung 
bei der Erstellung der Berechnung verpflichtet. Insbesondere hat er 
auf Verlangen der Gemeinde die erforderlichen Angaben zu machen. 
 
( 4 ) 
Kann die Höhe der Abschlagszahlungen nicht gemäß Absatz 2 und 3 
ermittelt werden, wird die Höhe, gemäß § 14 Abs. 3 geschätzt und dem 
Bescheid über die Höhe der Abschlagszahlungen zugrunde gelegt. 
 

§ 18 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
( 1 ) 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale 
Entwässerungsanlage angeschlossen ist und der zentralen Entwässe-
rungsanlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie er-
lischt, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zu-
führung von Abwasser dauerhaft endet. 
 
( 2 ) 
Bei Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit 
Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neu-
en Verpflichteten über. Wenn der bisherige Verpflichtete die Mittei-
lung hierüber versäumt, so haftet er für die Gebühren, die aus dem 
Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde anfallen, 
neben dem neuen Verpflichteten. 

 
§ 19 

Anzeigepflicht 
 

( 1 ) 
Jeder Wechsel der Rechts- und Nutzungsverhältnisse am Grundstück, 
mit Auswirkung auf die Gebührenpflicht, ist der Gemeinde sowohl 
von dem alten als auch von dem neuen Gebührenpflichtigen innerhalb 
eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 
( 2 ) 
Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Gebühren beeinflussen, so hat der Gebührenpflichtige dies unverzüg-
lich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung be-
steht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder besei-
tigt werden, bevor sie in Betrieb oder außer Betrieb genommen werden. 
 
( 3 ) 
Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwasser-
menge um mehr als 50 % der Abwassermenge des Vorjahres erhöht 
oder ermäßigt, so hat der Gebührenpflichtige dies der Gemeinde an-
zuzeigen. 
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Abschnitt IV – Gemeinsame Vorschriften 
 

§ 20 
Abgabenpflichtiger 

 
( 1 ) 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Zugehens des Beitragsbe-
scheides Eigentümer des Grundstückes ist. Gebührenpflichtig ist, wer 
im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der zentralen Entwässerungsanla-
ge Eigentümer des Grundstücks ist. 
 
( 2 ) 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stel-
le des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
 
( 3 ) 
Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an 
die Stelle des Eigentümers. Beitragspflichtige Nutzer sind die in § 9 
des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21. September 1994 
(BGBl. I S 2457) genannten natürlichen und juristischen Personen des 
privaten und des öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Per-
sonenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Bei-
tragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechts 
oder den Ankauf des Grundstückes, gemäß den §§ 15 und 16 des Sa-
chenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausübt und gegen den Nutzer 
keine dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und 
Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls bleibt die 
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt. 
 
( 4 ) 
Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflich-
tig. 
 
( 5 ) 
Mehrere Beitrags- bzw. Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 21 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
( 1 ) 
Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen sowie Ihre Vertreter haben der 
Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhe-
bung der Beiträge und Gebühren erforderlich ist. Sie haben zu dulden, 
dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Be-
messungsgrundlage festzustellen und zu überprüfen. 
 
( 2 ) 
Die Gebührenpflichtigen haben zu dulden, dass sich die Gemeinde 
zur Feststellung der Abwassermengen Verbrauchsdaten vom Wasser-
versorger mitteilen bzw. über Datenträger übermitteln lässt. 
 

§ 22 
Datenschutz 

 
Zur Erfüllung der Aufgaben aus dieser Satzung ist die Verarbeitung 
personen- und grundstücksbezogener Daten erforderlich und unter 
Beachtung des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes zulässig. 
 

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten 

 
( 1 ) 
Ordnungswidrig gemäß § 15 Abs. 2 b) KAG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig: 
1. entgegen § 21 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig erteilt, 

2. entgegen § 19 seinen Anzeigepflichten nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
( 2 ) 
Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von mindestens 
5,00 EUR bis höchstens 5.000,00 EUR geahndet werden. 
 

§ 24 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung der 
Gemeinde Schwielowsee für den Ortsteil Caputh (BGSA) vom 
15.12.2004 außer Kraft.  
 
 
Schwielowsee, den 14.12.2023 
  
gez. K. Hoppe  
Bürgermeisterin  
der Gemeinde Schwielowsee                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
  
Vorstehende Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwasserbeseiti-
gungssatzung der Gemeinde Schwielowsee für den Ortsteil Caputh 
(BGSA) wird hiermit auf der Grundlage des §  3  Abs.  3 Satz 2 der 
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (GVBl.  I S. 286), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 
(GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) in Verbindung mit der Bekanntmachungs-
verordnung des Landes Brandenburg (BekanntmV) vom 01.12.2000 
GVBl. II S. 435), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Januar 
2022 (GVBl.II/22, [Nr. 2]) bekanntgemacht.  
  
  
Schwielowsee, den 14.12.2023 
  
gez: K. Hoppe  
Bürgermeisterin  
der Gemeinde Schwielowsee
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Anlage 1: Karte
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